
Kunden-Information
Ihre Aufträge an die Südpfalzwerkstatt lohnen sich doppelt...

Die Südpfalzwerkstatt gGmbH ist eine anerkannte Werkstatt für Behinderte.
Daher können Sie ca. 50 % der im Rechnungsbetrag enthaltenen Lohnleistungen 
nach Sozialgesetzbuch (SGB) IX § 140 auf die gesetzliche Ausgleichsabgabe 
anrechnen.

Weitere Informationen und die Möglichkeit der Proberechnung erhalten Sie unter: 
www.rehadat.de/elan
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Der Betrag 
unserer Arbeitsleistung

Der Gesamtbetrag der von uns erbrachten 
Arbeitsleistung wird hier ausgewiesen.

Hierin sind auch sämtliche uns 
entstandenen Kosten für Betriebs- und 
Hilfsmittel enthalten.

Dieser Betrag ist Bezugsgröße für 
den von Ihrem Unternehmen 
anzurechnenden Betrag auf 
die Ausgleichsabgabe.
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Das Anrechnungs-Verfahren

Sie erhalten auf der Rechnng 
gesondert Ihren Anrechnungsbetrag
(ca. 50 % der Arbeitsleistung)
ausgewiesen.

Diesen Betrag können Sie 
in voller Höhe auf Ihre 
Ausgleichsabgabe anrechnen.

So haben Sie immer im Blick, wie sich Ihr Auftrag 
bei der Südpfalzwerkstatt bezüglich der Ausgleichsabgabe rechnet!
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